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Schadstoffsammlung im Holsystem – Privater Haushalt & Gewerbe 

 
1. Antragshinweis   

Es sollen Schadstoffe, wie beispielsweise Säuren oder Laugen, Farb- oder Lackreste, 

Lösungsmittel, Klebstoffe oder Pestizide, direkt am Grundstück entsorgt werden? Dann nutzen 

Sie diesen Antrag zur gebührenpflichtigen Abholung durch das Schafstoffmobil. 

 

Sie möchten umgehend eine Eingangsbestätigung erhalten und zügig über den Antragsverlauf 

informiert werden? Nutzen Sie dafür gern unseren digitalen Antrag über die AbfallApp MOL oder 

die Webseite: www.maerkisch-oderland.de/emo-formulare 

 

2. Legitimation – Wer stellt den Antrag?   

 

Privater Haushalt   Gewerbe 

 

Für Gewerbe: 

 

Hiermit bestätige ich, dass in unserem Betrieb/ unserer Einrichtung in der Summe nicht mehr 

als 2.000 kg gefährliche Abfälle pro Jahr anfallen. 

 

 

 

 

 

3. Grundstücksinformation – Wo sollen die Schadstoffe abgeholt werden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gebühren 

 
Die Gebührenerhebung erfolgt für die Entsorgung der gefährlichen Abfälle sowie einer 

Anfahrtspauschale in Höhe von 100,00 €. Die gefährlichen Abfälle werden bei der 
Übergabe einschließlich Verpackung verwogen, deklariert, gekennzeichnet und 
sortiert. Als Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie einen Liefer-/ 

Wägeschein, auf dessen Grundlage der Gebührenbescheid erstellt wird. 
 

Bitte machen Sie auf der folgenden Seite Angaben zu den zu entsorgenden 
Schadstoffen. Bei den fett markierten Abfällen reichen Sie bitte auch das 
Sicherheitsdatenblatt mit dem Formular ein. 

AbfallApp MOL 

Straße  

Postleitzahl Ort 

Hausnr.  

ggfs. Name des Ansprechpartners 

Name bzw. Firmenname 

Telefonnummer für Rückfragen 

Datum Unterschrift 

http://www.maerkisch-oderland.de/emo-formulare
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Die hier aufgeführten Gebühren gelten für das Kalenderjahr 2026. 
 

Abfallbezeichnung Preis je 
Leistungseinheit  
(brutto) € pro kg 

 

Art der 
Behältnisse 

Menge in kg, 
Stück oder Liter 

quecksilberhaltige Abfälle (außer 
Leuchtstoffröhren) 

8,87    

Desinfektionsmittel 1,89    

Farben, Lacke, Klebstoffe, Kunstharze auf 
Wasserbasis 

1,77    

Farben, Lacke, Klebstoffe, Kunstharze mit 

Lösemitteln 
1,76    

lösemittelhaltige Entwicklerlösungen, Fixierbäder 
Fotochemikalien 

2,11    

Säuren 2,11    

alkalische Beizlösungen/Laugen 2,84    

gebrauchte Hon- und Schleifmittel  1,77    

Altöl und Fette 1,89    

PCB–haltige Öle 1,55    

andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) 2,58    

halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische 4,47    

Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe 
enthalten 

1,90    

Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich 
Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, 
die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

1,32    

Ölfilter 0,93    

Bestandteile, die PCB enthalten 3,17    

Bremsflüssigkeiten 1,42    

Frostschutzmittel 2,70    

PCB-haltige Transformatoren und Kondensatoren  3,17    

Spraydosen 4,47    

Feuerlöscher (Halon) 1,90 (4,47)    

organische Laborchemikalien 0,12    

anorganische Chemikalien  10,23    

teerhaltige Gemische 0,05    

Lösemittel 1,76    

Pestizide 1,89    

Reinigungsmittel 1,75    

Arzneimittel  1,77    

Bleibatterien 0,00   

Nickel-Cadmium-Batterien 0,00   

Lithiumbatterien <500 g 0,00   

Leuchtstoffröhren für Rücknahmesystem 0,00   

Gerätebatterien für Rücknahmesystem 0,00   


